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Antrag auf Anrechnung abgeschlossener Module 
 

Hiermit beantrage ich die Anerkennung folgender abgeschlossener Module, die ich im Rahmen der 

Weiterbildung ___________________________________________________________________ 

im Zeitraum von __________________ bis __________________ erlangt habe. 

 

Modultitel und Codierung 
Stundenumfang 
des Moduls 

Datum der 
Modulprüfung 

Note der 
Modulprüfung 

    

    

    

 
 
Die Module wurden an der Weiterbildungsstätte  

Name:  _______________________________________________________  

Straße/Hausnr.:  _______________________________________________________  

PLZ/Ort:  _______________________________________________________  

abgeschlossen. 

 

Diesem Antrag sind in beglaubigter Kopie beizufügen:  

• Nachweis der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 

• Nachweis der Modulprüfung 

• Nachweis der Weiterbildungsstätte über den Titel des Moduls, den Modulumfang, den 

Inhalt des Moduls, die Kompetenzbeschreibung 

• Nachweis über die Anerkennung der Weiterbildungsstätte durch die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft (DKG)  
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Module aus bereits erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildungen können unter bestimmten 

Voraussetzungen anerkannt werden: 

 

1. Die Weiterbildungsstätte besitzt eine DKG-Anerkennung 

a. das anzuerkennende Modul entspricht in Aufbau, Inhalt und Umfang der DKG-

Empfehlung, 

 

2. Die Weiterbildungsstätte unterliegt landesrechtlichen Bestimmungen 

a. das anzuerkennende Modul entspricht in Aufbau, Inhalt und Umfang der DKG-

Empfehlung 

 

 

 

Sämtliche Nachweise müssen in amtlich1 beglaubigten Kopien dem Antrag beigelegt werden. Über 

die Ankerkennung entscheidet die DKG.2 

 

 

 

                                                      
1  Eine amtliche Beglaubigung einer Kopie kann zum Beispiel durch nachfolgend aufgezählte öffentliche Stellen vorgenommen werden: 

Gemeindeverwaltungen, Landkreise und untere Verwaltungsbehörden, z.B. Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher, Stadtverwaltungen 
(Rathaus), Kreisverwaltung 

2  In Bayern muss es heißen: „…die BKG“. 


